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Einleitung

Über den Kulturbegriff im Religionsverfassungsrecht zu schreiben, ist sinn-
voll und problematisch zugleich. Sinnvoll deshalb, weil bereits nach einem 
alltäglichen Verständnis Religion und Kultur Berührungspunkte und Überla-
gerungen aufweisen, die zusammengedacht werden können. Problematisch 
wird es aber, wenn religiöse Freiheit in einer Gesellschaft mit heterogenen 
religiösen Vorstellungen rechtlich eingefordert wird. Anders als in Gesell-
schaftsformationen mit einheitlichen Religions- und Kulturvorstellungen 
prägt den modernen Staat kein gesellschaftlicher Konsens über religiöse Vor-
stellungen. Nur allzu oft werden aber auch im modernen Staat einerseits pau-
schale Annahmen hinsichtlich der konsistenten und kohärenten christlich-
abendländischen Kultur apostrophiert. Auch sieht sich vor allem die Recht-
sprechung zunehmend – aber nicht nur1 – mit Verfassungsbeschwerden kon-
frontiert, in denen Grundrechtsberechtigte gegenüber dem Staat ihre religiösen 
und auch kulturellen Vorstellungen zu verwirklichen suchen. In der juristi-
schen Auseinandersetzung, bei der es um präzise und sachliche Entscheidun-
gen anhand des Gesetzes geht, geraten auf dem Gebiet des Religionsverfas-
sungsrechts immer auch vorverfassungsrechtliche, auf Kultur und Geschichte 
gestützte Argumente in die Diskussion. Konkret bedeutet das die Schwierig-
keit zu identifizieren, was religiös ist und was nur kulturell, was in welcher 
Weise grundrechtlich geschützt ist und was nicht.

Vorliegend soll das Begriffsverständnis von „Kultur“ im deutschen Reli-
gionsverfassungsrecht, die Verwendung, Bedeutung und Auswirkung des 
Begriffs auf die rechtlichen Entscheidungen im Einzelfall untersucht wer-
den. Dabei lautet die These, dass die Verwendung des Kulturbegriffs im 
Religionsverfassungsrecht die rechtlichen Maßstäbe zu relativieren geeignet 
ist und zu einer tradierenden Anwendung des Religionsverfassungsrechts 
führt. Fraglich ist, auf welchen Ebenen das im Religionsverfassungsrecht 
sichtbar wird und welche Konflikte damit verbunden sind. 

1  Aufsehen erregte vor allem das Urteil des LG Köln v. 7.5.2012 – 151 Ns 
169 / 11 zur Strafbarkeit von Beschneidungen aus religiösen Gründen. Welche Felder 
des öffentlichen Rechts bei gerichtlichen Entscheidungen in Bezug auf den islami-
schen Glauben betroffen sind, behandelt Bock, Der Islam in der aktuellen Entschei-
dungspraxis des Öffentlichen Rechts, in: NVwZ 2007, S. 1250, 1257: Er benennt als 
Felder das Polizeirecht, das Vereinsrecht, das Staatsbürgerschafts- und Aufenthalts-
recht, das Schul- und Lehrerdienstrecht, den Tierschutz sowie das Asyl- und Auslän-
derrecht.
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Rechtskonflikte zu entscheiden, ist Aufgabe der Rechtsprechung. Wenn es 
aber um gerichtliche Entscheidungen geht, ist immer auch die Frage, wel-
cher gesellschaftliche Konflikt zugrunde liegt. Das Konfliktfeld um den 
Kulturbegriff in Bezug auf Religion ist gesellschaftlich umrissen mit Begrif-
fen wie religiöser Pluralisierung, Individualisierung und subjektiven Glau-
bensvorstellungen einerseits, Objektivität, gesellschaftlicher Zusammenhalt 
und Integration andererseits. Die rechtlichen Instrumente im Konfliktfeld 
um den Kulturbegriff im Religionsverfassungsrecht sind gekennzeichnet 
durch eine starke positive und negative Religionsfreiheit, die staatliche 
Neutralität und die gleichwohl starke Bindung aller an staatliche Gesetze. 
Verzichtet der moderne säkulare Staat aber auf einen eigenen religiösen 
Standpunkt, ist fraglich, woher er seinen Normenhaushalt gewinnt und von 
welcher legitimierenden Grundlage aus er zu Begründungen seiner Ent-
scheidungen in der Lage ist. 

Ziel dieser Arbeit ist es, zu hinterfragen, was Kultur überhaupt in diesem 
Zusammenhang bedeutet und wie Kultur verfassungsrechtlich gefasst ist. 
Konkret soll gefragt werden, welchen Zusammenhang Begriffe und Argu-
mente der Kultur und Religion im Religionsverfassungsrecht des Grundge-
setzes haben, welche Bedeutung dabei die grundrechtliche Ausrichtung des 
Religionsverfassungsrechts hat und ob der Rekurs auf einen christlich-
abendländischen Kulturtopos in der Argumentation Einfluss auf die grund-
rechtliche Gewährleistung und die Institutionen des Religionsverfassungs-
rechts haben kann. Es sollen Unterscheidungen eingeführt werden, die Re-
ligion und Kultur auf Verfassungsebene trennen und die jeweilige Eigen-
ständigkeit der Rechtsbegriffe konturieren. Dabei muss die besondere 
Bedeutung der Religionsfreiheit leitend sein, die als Grundrecht nicht nur 
zentraler Ausgangspunkt des Religionsverfassungsrechts ist, sondern deren 
Verletzungen auch umfassend über die Verfassungsbeschwerde als Verfah-
rensart nach Art. 93 Abs. 1 Nr.  4a GG gerügt werden können. Eng damit 
verbunden ist die Klärung der Frage nach rechtlichen Möglichkeiten einer 
staatlichen und bewahrenden Integration, die durch kulturell konsistente 
Grundannahmen auf dem Gebiet des Religionsverfassungsrechts hergestellt 
werden soll und bislang hauptsächlich soziologisch und politisch diskutiert 
wird.2 

Die Arbeit widmet sich damit dem Spannungsfeld zwischen Kultur und 
Religion in multireligiösen Gesellschaften und will mittels interdisziplinär 

2  Vgl. z. B. Studie im Auftrag des Bundesministerium des Innern vom März 2012 
zum Thema „Lebenswelten junger Muslime in Deutschland“, im Internet unter 
http: /  / www.bmi.bund.de / SharedDocs / Downloads / DE / Broschueren / 2012 / junge_
muslime.pdf?__blob=publicationFile sowie Dossier des Deutschen Kulturrates zu 
Islam, Kultur, Politik von Januar / Februar 2011, im Internet unter: http: /  / www.kul 
turrat.de / islam / islam-1.pdf. 
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informierter Arbeitstechniken den Blick erweitern, um hinterfragen zu kön-
nen, was eigentlich passiert, wenn Kulturargumente in die juristische Aus-
einandersetzung Einzug halten. Dabei ist leitend, dass auch das bestehende 
Religionsverfassungsrecht problematisierbar und nicht als Bewahrungsstra-
tegie per se gegeben ist. Dies und der Blick in den kulturwissenschaftlichen 
Ansatz sollen das Ziel haben, produktiv über das Religionsverfassungsrecht 
nachzudenken. 

Daraus ergibt sich der folgende Gang der Darstellung:

Im ersten Kapitel erfolgt eine methodische Einführung. Das ist einerseits 
notwendig, um das Vorgehen in dieser Arbeit zu erläutern. Andererseits soll 
zugleich gezeigt werden, dass nichtjuristische Vorannahmen, die das Religi-
onsverfassungsrecht betreffen, hinsichtlich ihrer methodischen Einordnung 
im Rechtsdiskurs problematisch sind.

Mit dem zweiten Kapitel schließt ein Überblick über den gegenwärtig 
diskutierten Normenbestand des Religionsverfassungsrechts, wie es im 
Grundgesetz ausgestaltet ist, an. Dabei werden konkret die Diskussionsli
nien aufgezeigt, die Kern der Problematik des Spannungsverhältnisses zwi-
schen Kultur und Religion sind. Es ist zu überlegen, wie im Anschluss an 
vornehmlich soziologische, aber im Rechtssystem anschlussfähige, system-
theoretische Überlegungen Religion als abgegrenztes und damit eigenstän-
diges Phänomen in der Kultur beschrieben werden kann. Soweit es hier um 
Selbstbeschreibungen des religiösen Systems geht, ist hier der Ort, um die 
Theologie bzw. Religionssoziologie in die Überlegungen einzubeziehen. 

Im dritten Kapitel soll interdisziplinär informiert ein Blick in Forschun-
gen der Kulturwissenschaft erfolgen, um deren Überlegungen über den 
Zusammenhang von Religion und Kultur zu konsultieren. Dabei sind ver-
schiedene Ansätze zur begrifflichen Fassung von Kultur auszuwerten. Im-
mer soll in den jeweiligen Perspektiven auch eine Verortung der Religion 
erfolgen und damit eine Abgrenzbarkeit von beiden Erscheinungen hinter-
fragt werden. Die Darstellung setzt mit „Kultur“ in der juristischen Ausei-
nandersetzung fort. Ein Einstieg in das Landesverfassungsrecht ist aufgrund 
der Gesetzgebungszuständigkeit der Länder gem. Art. 30, 70 GG unver-
zichtbar. Fortgesetzt und vertieft wird mit einer Betrachtung der Kulturdis-
kussion im Grundgesetz, zunächst mit den rechtlichen Koordinaten, vor 
allem der Kunstfreiheit in Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG. Einige Bemerkungen über 
die rechtspolitischen Vorstöße zu Kulturstaatsklauseln und zur Einordnung 
der Rechtskultur schließen das Kapitel ab.

Im vierten Kapitel ist schließlich auf die bis jetzt vornehmlich politisch 
und soziologisch geführte Debatte um Integration einzugehen. Einen An-
haltspunkt bietet für den juristischen Bereich die von Böckenförde aufge-


